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Rechtsprechung 

a) Nach Artikeln der CIM, der CIV und den einzelnen 
Landesgesetzen geordnet 

CIM 

Artikel 11 §§ 3-5, 20 § 5, Artikel 35, 36 §§ 1 und 3,  
Artikel 37 § 2, Artikel 54 § 3 und Artikel 55 § 3 

I. Die Eisenbahn haftet nach Artikel 36 § 1 CIM für Verlust 
und Beschädigung des Gutes in der Zeit von der Annahme 
des Gutes zur Beförderung bis zu seiner Ablieferung.  

Diese Haftung wird nicht schon durch das bloße Vorliegen 
einer der in Artikel 36 § 3 genannten besonderen Gefahren 
ausgeschlossen, darunter das Verladen der Güter durch 
den Absender (Buchst. c) und d)). 

Artikel 37 § 2 CIM führt zu Gunsten der Eisenbahn die 
widerlegbare Vermutung ein, dass der Verlust oder die 

Beschädigung auf die besondere Gefahr zurückzuführen 
ist, auf die sich die Eisenbahn beruft.  

Die Eisenbahn haftet folglich, wenn der Berechtigte 
beweist, dass der Verlust oder die Beschädigung nicht aus 
der konkreten Gefahr entstanden ist, weil der 
Kausalzusammenhang zwischen der Gefahr und dem 
Verlust oder der Beschädigung fehlt.  

Der Beweis, dass im gegebenen Fall der konkrete Verlust 
nicht aus der oben genannten Gefahr entstanden ist, bildet 
auch den Beweis – der auf dem Anbringen der 
Verschlüsse beruht – dass der Verlust auf Diebstahl 
zurückzuführen ist.  

Die vorgenannten Regeln gelten auch für das Entladen der 
Güter durch den Empfänger (Art. 36 § 3 Buchst. c) und 
Art. 37 § 2 Abs. 1 und 2 CIM). 

II. Erfolgt das Verladen (rechtmäßig) durch den Absender, 
bilden die Angaben, die dieser im Frachtbrief bezüglich 
der Menge des Gutes oder der Zahl der Stücke eingetragen 
hat, keinen Beweis gegen die Eisenbahn.  

Eine Ausnahme gilt, wenn die Eisenbahn eine 
Nachprüfung der Menge oder der Stückzahl vorgenommen 
und dies im Frachtbrief bestätigt hat. 

Hat die Eisenbahn keine Nachprüfung vorgenommen, so 
kann der Berechtigte jedoch die Menge oder die Zahl der 
Stücke mit anderen Mitteln beweisen. 

(Hinsichtlich all des voranstehend Gesagten s. Art. 11 § 5 
Abs. 1 CIM). 

Wie sich aus Artikel 11 §§ 3 und 4 CIM ergibt, ist der 
Frachtbrief hinsichtlich des Inhaltes der Sendung 
jedenfalls nicht ein konstitutives Element, sondern ein 
Beweisstück.  

Folglich ist es nicht ausgeschlossen, mit anderen Mitteln 
den Beweis sowohl für die Angaben zu erbringen, die im 
Frachtbrief nicht eingetragen oder fehlerhaft eingetragen 
wurden, als auch für die Richtigkeit der Angaben, die sich 
im Frachtbrief finden. 

III. Die Bestimmungsbahn haftet (auf Grund von Art. 35 § 2 
und 55 § 3 CIM) ferner auch dann, wenn zwei 
Frachtbriefe für zwei verschiedene Abschnitte der 
Beförderungsstrecke ausgestellt wurden, vorausgesetzt 
dass die Beförderung in Übereinstimmung mit der 
diesbezüglichen Eintragung im ersten Frachtbrief mit 
demselben Wagen durchgeführt wurde, ohne dass eine 
Übernahme durch den Empfänger und eine Umladung 
erfolgte. 

IV. Die Verantwortung für die Sicherung des Gutes während 
der Beförderung obliegt ausschließlich der Eisenbahn. 

Der Absender ist nicht verpflichtet – und nicht berechtigt 
– die Türen des Wagens mit seinen eigenen Schlössern zu 
sichern. Folglich kann er auch nicht als mitverantwortlich 
für den Verlust des Gutes angesehen werden. 

V. Zur Geltendmachung des Anspruches auf Entschädigung 
für den Verlust des Gutes ist der Empfänger berechtigt, 
vorausgesetzt er hat das Gut angenommen (Art. 54 § 3 
Buchst. b), Ziff. 2 CIM). 

Der Berechtigte kann den Anspruch auf Entschädigung 
(auch) gegen die Bestimmungsbahn geltend machen (Art. 
55 § 3 CIM), S. 21. 
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Artikel 20 §§ 2 und 5, Artikel 36 §§ 1 und 3,  
Artikel 37 § 2 und Artikel 55 § 3 

I. Die Bestimmungsbahn haftet für Verlust und 
Beschädigung des Gutes gemäß Artikel 36 § 1 in 
Verbindung mit Artikel 55 § 3 CIM, selbst wenn die 
Verladung gemäß Artikel 20 § 2 durch den Absender 
erfolgte.  

Die Verladung durch den Absender stellt nur eine 
„besondere Gefahr“ dar, die unter den Bedingungen der 
Artikel 36 § 3 und 37 § 2 zur Haftungsbefreiung der 
Eisenbahn führen kann.  

Insbesondere ist die Haftung der Eisenbahn nicht schon 
durch das Vorliegen einer der Gefahren, die in Artikel 36 
§ 3 aufgeführt sind, darunter auch die Vornahme der 
Verladung durch den Absender (Buchst. c) und d)), 
ausgeschlossen. 

Die Eisenbahn, die sich auf die Einrede dieser Gefahren 
beruft, muss außer dem Vorliegen der Gefahr beweisen, 
dass „nach den Umständen des Falles“ der Verlust oder 
die Beschädigung aus dieser Gefahr entstehen konnte. 

Wenn die Eisenbahn diese Elemente beweist – die 
Eignung der Gefahr, den Verlust oder die Beschädigung 
hervorzurufen – wird vermutet, dass der Verlust oder die 
Beschädigung aus dieser Gefahr entstanden sind (Art. 37 § 
2 CIM) – oder, mit anderen Worten, dass ein 
Zusammenhang zwischen der Gefahr und dem Verlust 
oder der Beschädigung besteht.  

Die vorstehende Vermutung ist nicht unwiderleglich. 
Folglich kann der Berechtigte sie durch einen 
Gegenbeweis widerlegen, wenn angenommen wird, dass 
der oben genannte Kausalzusammenhang fehlt.  

Die oben genannten Regeln gelten auch für das Entladen 
durch den Empfänger (Art. 36 § 3 Buchst. c) und Art. 37 § 
2 Abs. 1 und 2 CIM).  

II. Artikel 20 § 5 Abs. 2 CIM, der bestimmt, dass „der 
Absender im Frachtbrief die Anzahl und die Bezeichnung 
der Verschlüsse anzugeben hat“, schreibt keine bestimmte 
Form für den Beweis der Anzahl und die Bezeichnung der 
Verschlüsse vor.  

So wie für diese Angaben infolgedessen Artikel 394 § 2 
der Zivilprozessordnung, der die Beweiskraft regelt, nicht 
anzuwenden ist, so gilt um so weniger das Anbringen der 
Verschlüsse an den Wagen als ein Rechtsgeschäft, das den 
Bestimmungen über die Beweiskraft unterliegt.  

Falls im Frachtbrief keine Angaben eingetragen sind, dass 
Verschlüsse angebracht wurden, bildet der Beweis, dass 
sie angebracht wurden, nicht den Gegenbeweis für den 
Inhalt der Anordnung. 

III. Die Bestimmungsbahn haftet selbst dann, wenn sie den 
mit Verschlüssen versehenen Wagen mit dem Gut in 
Empfang genommen hat, aber auf Grund eines zweiten 
Frachtbriefes, der im Unterwegsbahnhof ausgestellt 
wurde, in dem die Umreihung des Zuges entsprechend 
dem Bestimmungsort der Wagen erfolgt ist, S. 20. 

Artikel 40 § 3  

Zu den “sonstigen“ aus Anlass der Beförderung des verlorenen 
Gutes“ entstandenen Kosten (Beträgen) im Sinne von Artikel 23 
Abs. 4 CMR und Artikel 40 § 3 CIM zählen nur solche 
Aufwendungen, die bei vertragsgemäßer Beförderung 
gleichermaßen entstanden wären und zum Wert des Gutes am 

Bestimmungsort beigetragen hätten, die also nicht 
schadensbedingt entstanden sind, S. 16. 

Landesrecht 

Deutsches Allgemeines Eisenbahngesetz, § 2 
Deutsches Haftpflichtgesetz, § 1 

Der Infrastrukturbetreiber nach § 2 des Allgemeinen 
Eisenbahngesetzes ist nicht Betriebsunternehmer im Sinne des § 1 
des Haftpflichtgesetzes, S. 73. 

Deutsches Haftpflichtgesetz, § 1 Abs. 1 und § 13 

Wird bei einem Bahnunfall der Triebwagen eines 
Eisenbahnverkehrsunternehmens dadurch beschädigt, dass er auf 
einen auf den Schienen liegenden Stein auffährt, so haftet das für 
den Betrieb der Schienenstrecke verantwortliche 
Eisenbahninfrastrukturunternehmen für den Schaden 
grundsätzlich aufgrund der Gefährdungshaftung des § 1 Abs. 1 
Haftpflichtgesetz. Die Betriebgefahr des Eisenbahnfahrzeugs ist 
im Rahmen der nach § 13 Abs. 1 Satz 2 Haftpflichtgesetz alte 
Fassung (entsprechend § 13 Abs. 2 Haftpflichtgesetz neue 
Fassung) vorzunehmenden Abwägung zu berücksichtigen, S. 66. 

Französisches Handelsgesetzbuch (Code de commerce), Artikel L 
– 133-3  

Die Bereitstellung der Wagen durch die Eisenbahn an das 
Umschlagunternehmen für die Durchführung von 
Rangiervorgängen im Hafenbereich (d. h. die Bereitstellung der 
Wagen auf dem Übergabegleis vor deren Rangieren zu den 
Hafengleisen) stellt weder eine Ablieferung noch eine Annahme 
des Gutes dar. Die Annahme des beförderten Gutes erfolgt erst bei 
Öffnung der Wagen, S. 39. 

b) Nach Stichwörtern geordnet 

Ablieferung 
− Zeitpunkt der Ablieferung 

Die Bereitstellung der Wagen durch die Eisenbahn an das 
Umschlagunternehmen für die Durchführung von Rangiervor-
gängen im Hafenbereich (d. h. die Bereitstellung der Wagen auf 
dem Übergabegleis vor deren Rangieren zu den Hafengleisen) 
stellt weder eine Ablieferung noch eine Annahme des Gutes dar. 
Die Annahme des beförderten Gutes erfolgt erst bei Öffnung der 
Wagen, S. 39. 

Annahme des Gutes durch den Empfänger 

Die Bereitstellung der Wagen durch die Eisenbahn an das 
Umschlagunternehmen für die Durchführung von Rangiervor-
gängen im Hafenbereich (d. h. die Bereitstellung der Wagen auf 
dem Übergabegleis vor deren Rangieren zu den Hafengleisen) 
stellt weder eine Ablieferung noch eine Annahme des Gutes dar. 
Die Annahme des beförderten Gutes erfolgt erst bei Öffnung der 
Wagen, S. 39. 

Beweisführung 
− Wagenplomben 

I. Die Bestimmungsbahn haftet für Verlust und 
Beschädigung des Gutes gemäß Artikel 36 § 1 in 
Verbindung mit Artikel 55 § 3 CIM, selbst wenn die 
Verladung gemäß Artikel 20 § 2 durch den Absender 
erfolgte.  
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Die Verladung durch den Absender stellt nur eine 
„besondere Gefahr“ dar, die unter den Bedingungen der 
Artikel 36 § 3 und 37 § 2 zur Haftungsbefreiung der 
Eisenbahn führen kann.  

Insbesondere ist die Haftung der Eisenbahn nicht schon 
durch das Vorliegen einer der Gefahren, die in Artikel 36 
§ 3 aufgeführt sind, darunter auch die Vornahme der 
Verladung durch den Absender (Buchst. c) und d)), 
ausgeschlossen. 

Die Eisenbahn, die sich auf die Einrede dieser Gefahren 
beruft, muss außer dem Vorliegen der Gefahr beweisen, 
dass „nach den Umständen des Falles“ der Verlust oder 
die Beschädigung aus dieser Gefahr entstehen konnte. 

Wenn die Eisenbahn diese Elemente beweist – die 
Eignung der Gefahr, den Verlust oder die Beschädigung 
hervorzurufen – wird vermutet, dass der Verlust oder die 
Beschädigung aus dieser Gefahr entstanden sind (Art. 37 § 
2 CIM) – oder, mit anderen Worten, dass ein 
Zusammenhang zwischen der Gefahr und dem Verlust 
oder der Beschädigung besteht.  

Die vorstehende Vermutung ist nicht unwiderleglich. 
Folglich kann der Berechtigte sie durch einen 
Gegenbeweis widerlegen, wenn angenommen wird, dass 
der oben genannte Kausalzusammenhang fehlt.  

Die oben genannten Regeln gelten auch für das Entladen 
durch den Empfänger (Art. 36 § 3 Buchst. c) und Art. 37 § 
2 Abs. 1 und 2 CIM).  

II. Artikel 20 § 5 Abs. 2 CIM, der bestimmt, dass „der 
Absender im Frachtbrief die Anzahl und die Bezeichnung 
der Verschlüsse anzugeben hat“, schreibt keine bestimmte 
Form für den Beweis der Anzahl und die Bezeichnung der 
Verschlüsse vor.  

So wie für diese Angaben infolgedessen Artikel 394 § 2 
der Zivilprozessordnung, der die Beweiskraft regelt, nicht 
anzuwenden ist, so gilt um so weniger das Anbringen der 
Verschlüsse an den Wagen als ein Rechtsgeschäft, das den 
Bestimmungen über die Beweiskraft unterliegt.  

Falls im Frachtbrief keine Angaben eingetragen sind, dass 
Verschlüsse angebracht wurden, bildet der Beweis, dass 
sie angebracht wurden, nicht den Gegenbeweis für den 
Inhalt der Anordnung. 

III. Die Bestimmungsbahn haftet selbst dann, wenn sie den 
mit Verschlüssen versehenen Wagen mit dem Gut in 
Empfang genommen hat, aber auf Grund eines zweiten 
Frachtbriefes, der im Unterwegsbahnhof ausgestellt 
wurde, in dem die Umreihung des Zuges entsprechend 
dem Bestimmungsort der Wagen erfolgt ist, S. 20. 

Beweisführung 
− Wagenplomben 

I. Die Eisenbahn haftet nach Artikel 36 § 1 CIM für Verlust 
und Beschädigung des Gutes in der Zeit von der Annahme 
des Gutes zur Beförderung bis zu seiner Ablieferung.  

Diese Haftung wird nicht schon durch das bloße Vorliegen 
einer der in Artikel 36 § 3 genannten besonderen Gefahren 
ausgeschlossen, darunter das Verladen der Güter durch 
den Absender (Buchst. c) und d)). 

Artikel 37 § 2 CIM führt zu Gunsten der Eisenbahn die 
widerlegbare Vermutung ein, dass der Verlust oder die 
Beschädigung auf die besondere Gefahr zurückzuführen 
ist, auf die sich die Eisenbahn beruft.  

Die Eisenbahn haftet folglich, wenn der Berechtigte 
beweist, dass der Verlust oder die Beschädigung nicht aus 
der konkreten Gefahr entstanden ist, weil der 
Kausalzusammenhang zwischen der Gefahr und dem 
Verlust oder der Beschädigung fehlt.  

Der Beweis, dass im gegebenen Fall der konkrete Verlust 
nicht aus der oben genannten Gefahr entstanden ist, bildet 
auch den Beweis – der auf dem Anbringen der 
Verschlüsse beruht – dass der Verlust auf Diebstahl 
zurückzuführen ist.  

Die vorgenannten Regeln gelten auch für das Entladen der 
Güter durch den Empfänger (Art. 36 § 3 Buchst. c) und 
Art. 37 § 2 Abs. 1 und 2 CIM). 

II. Erfolgt das Verladen (rechtmäßig) durch den Absender, 
bilden die Angaben, die dieser im Frachtbrief bezüglich 
der Menge des Gutes oder der Zahl der Stücke eingetragen 
hat, keinen Beweis gegen die Eisenbahn.  

Eine Ausnahme gilt, wenn die Eisenbahn eine 
Nachprüfung der Menge oder der Stückzahl vorgenommen 
und dies im Frachtbrief bestätigt hat. 

Hat die Eisenbahn keine Nachprüfung vorgenommen, so 
kann der Berechtigte jedoch die Menge oder die Zahl der 
Stücke mit anderen Mitteln beweisen. 

(Hinsichtlich all des voranstehend Gesagten s. Art. 11 § 5 
Abs. 1 CIM). 

Wie sich aus Artikel 11 §§ 3 und 4 CIM ergibt, ist der 
Frachtbrief hinsichtlich des Inhaltes der Sendung 
jedenfalls nicht ein konstitutives Element, sondern ein 
Beweisstück.  

Folglich ist es nicht ausgeschlossen, mit anderen Mitteln 
den Beweis sowohl für die Angaben zu erbringen, die im 
Frachtbrief nicht eingetragen oder fehlerhaft eingetragen 
wurden, als auch für die Richtigkeit der Angaben, die sich 
im Frachtbrief finden. 

III. Die Bestimmungsbahn haftet (auf Grund von Art. 35 § 2 
und 55 § 3 CIM) ferner auch dann, wenn zwei 
Frachtbriefe für zwei verschiedene Abschnitte der 
Beförderungsstrecke ausgestellt wurden, vorausgesetzt 
dass die Beförderung in Übereinstimmung mit der 
diesbezüglichen Eintragung im ersten Frachtbrief mit 
demselben Wagen durchgeführt wurde, ohne dass eine 
Übernahme durch den Empfänger und eine Umladung 
erfolgte. 

IV. Die Verantwortung für die Sicherung des Gutes während 
der Beförderung obliegt ausschließlich der Eisenbahn. 

Der Absender ist nicht verpflichtet – und nicht berechtigt 
– die Türen des Wagens mit seinen eigenen Schlössern zu 
sichern. Folglich kann er auch nicht als mitverantwortlich 
für den Verlust des Gutes angesehen werden. 

V. Zur Geltendmachung des Anspruches auf Entschädigung 
für den Verlust des Gutes ist der Empfänger berechtigt, 
vorausgesetzt er hat das Gut angenommen (Art. 54 § 3 
Buchst. b), Ziff. 2 CIM). 

Der Berechtigte kann den Anspruch auf Entschädigung 
(auch) gegen die Bestimmungsbahn geltend machen (Art. 
55 § 3 CIM), S. 21. 

Entschädigung 
− für Beschädigung 

Die Bereitstellung der Wagen durch die Eisenbahn an das 
Umschlagunternehmen für die Durchführung von 
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Rangiervorgängen im Hafenbereich (d. h. die Bereitstellung der 
Wagen auf dem Übergabegleis vor deren Rangieren zu den 
Hafengleisen) stellt weder eine Ablieferung noch eine Annahme 
des Gutes dar. Die Annahme des beförderten Gutes erfolgt erst bei 
Öffnung der Wagen, S. 39. 

Entschädigung 
− für Verlust 

Zu den “sonstigen“ aus Anlass der Beförderung des verlorenen 
Gutes“ entstandenen Kosten (Beträgen) im Sinne von Artikel 23 
Abs. 4 CMR und Artikel 40 § 3 CIM zählen nur solche 
Aufwendungen, die bei vertragsgemäßer Beförderung 
gleichermaßen entstanden wären und zum Wert des Gutes am 
Bestimmungsort beigetragen hätten, die also nicht 
schadensbedingt entstanden sind, S. 16. 

Entschädigung 
− für Verlust 

I. Die Bestimmungsbahn haftet für Verlust und 
Beschädigung des Gutes gemäß Artikel 36 § 1 in 
Verbindung mit Artikel 55 § 3 CIM, selbst wenn die 
Verladung gemäß Artikel 20 § 2 durch den Absender 
erfolgte.  

Die Verladung durch den Absender stellt nur eine 
„besondere Gefahr“ dar, die unter den Bedingungen der 
Artikel 36 § 3 und 37 § 2 zur Haftungsbefreiung der 
Eisenbahn führen kann.  

Insbesondere ist die Haftung der Eisenbahn nicht schon 
durch das Vorliegen einer der Gefahren, die in Artikel 36 
§ 3 aufgeführt sind, darunter auch die Vornahme der 
Verladung durch den Absender (Buchst. c) und d)), 
ausgeschlossen. 

Die Eisenbahn, die sich auf die Einrede dieser Gefahren 
beruft, muss außer dem Vorliegen der Gefahr beweisen, 
dass „nach den Umständen des Falles“ der Verlust oder 
die Beschädigung aus dieser Gefahr entstehen konnte. 

Wenn die Eisenbahn diese Elemente beweist – die 
Eignung der Gefahr, den Verlust oder die Beschädigung 
hervorzurufen – wird vermutet, dass der Verlust oder die 
Beschädigung aus dieser Gefahr entstanden sind (Art. 37 § 
2 CIM) – oder, mit anderen Worten, dass ein 
Zusammenhang zwischen der Gefahr und dem Verlust 
oder der Beschädigung besteht.  

Die vorstehende Vermutung ist nicht unwiderleglich. 
Folglich kann der Berechtigte sie durch einen 
Gegenbeweis widerlegen, wenn angenommen wird, dass 
der oben genannte Kausalzusammenhang fehlt.  

Die oben genannten Regeln gelten auch für das Entladen 
durch den Empfänger (Art. 36 § 3 Buchst. c) und Art. 37 § 
2 Abs. 1 und 2 CIM).  

II. Artikel 20 § 5 Abs. 2 CIM, der bestimmt, dass „der 
Absender im Frachtbrief die Anzahl und die Bezeichnung 
der Verschlüsse anzugeben hat“, schreibt keine bestimmte 
Form für den Beweis der Anzahl und die Bezeichnung der 
Verschlüsse vor.  

So wie für diese Angaben infolgedessen Artikel 394 § 2 
der Zivilprozessordnung, der die Beweiskraft regelt, nicht 
anzuwenden ist, so gilt um so weniger das Anbringen der 
Verschlüsse an den Wagen als ein Rechtsgeschäft, das den 
Bestimmungen über die Beweiskraft unterliegt.  

Falls im Frachtbrief keine Angaben eingetragen sind, dass 
Verschlüsse angebracht wurden, bildet der Beweis, dass 

sie angebracht wurden, nicht den Gegenbeweis für den 
Inhalt der Anordnung. 

III. Die Bestimmungsbahn haftet selbst dann, wenn sie den 
mit Verschlüssen versehenen Wagen mit dem Gut in 
Empfang genommen hat, aber auf Grund eines zweiten 
Frachtbriefes, der im Unterwegsbahnhof ausgestellt 
wurde, in dem die Umreihung des Zuges entsprechend 
dem Bestimmungsort der Wagen erfolgt ist, S. 20. 

Entschädigung 
− für Verlust 

I. Die Eisenbahn haftet nach Artikel 36 § 1 CIM für Verlust 
und Beschädigung des Gutes in der Zeit von der Annahme 
des Gutes zur Beförderung bis zu seiner Ablieferung.  

Diese Haftung wird nicht schon durch das bloße Vorliegen 
einer der in Artikel 36 § 3 genannten besonderen Gefahren 
ausgeschlossen, darunter das Verladen der Güter durch 
den Absender (Buchst. c) und d)). 

Artikel 37 § 2 CIM führt zu Gunsten der Eisenbahn die 
widerlegbare Vermutung ein, dass der Verlust oder die 
Beschädigung auf die besondere Gefahr zurückzuführen 
ist, auf die sich die Eisenbahn beruft.  

Die Eisenbahn haftet folglich, wenn der Berechtigte 
beweist, dass der Verlust oder die Beschädigung nicht aus 
der konkreten Gefahr entstanden ist, weil der 
Kausalzusammenhang zwischen der Gefahr und dem 
Verlust oder der Beschädigung fehlt.  

Der Beweis, dass im gegebenen Fall der konkrete Verlust 
nicht aus der oben genannten Gefahr entstanden ist, bildet 
auch den Beweis – der auf dem Anbringen der 
Verschlüsse beruht – dass der Verlust auf Diebstahl 
zurückzuführen ist.  

Die vorgenannten Regeln gelten auch für das Entladen der 
Güter durch den Empfänger (Art. 36 § 3 Buchst. c) und 
Art. 37 § 2 Abs. 1 und 2 CIM). 

II. Erfolgt das Verladen (rechtmäßig) durch den Absender, 
bilden die Angaben, die dieser im Frachtbrief bezüglich 
der Menge des Gutes oder der Zahl der Stücke eingetragen 
hat, keinen Beweis gegen die Eisenbahn.  

Eine Ausnahme gilt, wenn die Eisenbahn eine 
Nachprüfung der Menge oder der Stückzahl vorgenommen 
und dies im Frachtbrief bestätigt hat. 

Hat die Eisenbahn keine Nachprüfung vorgenommen, so 
kann der Berechtigte jedoch die Menge oder die Zahl der 
Stücke mit anderen Mitteln beweisen. 

(Hinsichtlich all des voranstehend Gesagten s. Art. 11 § 5 
Abs. 1 CIM). 

Wie sich aus Artikel 11 §§ 3 und 4 CIM ergibt, ist der 
Frachtbrief hinsichtlich des Inhaltes der Sendung 
jedenfalls nicht ein konstitutives Element, sondern ein 
Beweisstück.  

Folglich ist es nicht ausgeschlossen, mit anderen Mitteln 
den Beweis sowohl für die Angaben zu erbringen, die im 
Frachtbrief nicht eingetragen oder fehlerhaft eingetragen 
wurden, als auch für die Richtigkeit der Angaben, die sich 
im Frachtbrief finden. 

III. Die Bestimmungsbahn haftet (auf Grund von Art. 35 § 2 
und 55 § 3 CIM) ferner auch dann, wenn zwei 
Frachtbriefe für zwei verschiedene Abschnitte der 
Beförderungsstrecke ausgestellt wurden, vorausgesetzt 
dass die Beförderung in Übereinstimmung mit der 
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diesbezüglichen Eintragung im ersten Frachtbrief mit 
demselben Wagen durchgeführt wurde, ohne dass eine 
Übernahme durch den Empfänger und eine Umladung 
erfolgte. 

IV. Die Verantwortung für die Sicherung des Gutes während 
der Beförderung obliegt ausschließlich der Eisenbahn. 

Der Absender ist nicht verpflichtet – und nicht berechtigt 
– die Türen des Wagens mit seinen eigenen Schlössern zu 
sichern. Folglich kann er auch nicht als mitverantwortlich 
für den Verlust des Gutes angesehen werden. 

V. Zur Geltendmachung des Anspruches auf Entschädigung 
für den Verlust des Gutes ist der Empfänger berechtigt, 
vorausgesetzt er hat das Gut angenommen (Art. 54 § 3 
Buchst. b), Ziff. 2 CIM). 

Der Berechtigte kann den Anspruch auf Entschädigung 
(auch) gegen die Bestimmungsbahn geltend machen (Art. 
55 § 3 CIM), S. 21. 

Erlöschen der Ansprüche 

Die Bereitstellung der Wagen durch die Eisenbahn an das 
Umschlagunternehmen für die Durchführung von 
Rangiervorgängen im Hafenbereich (d. h. die Bereitstellung der 
Wagen auf dem Übergabegleis vor deren Rangieren zu den 
Hafengleisen) stellt weder eine Ablieferung noch eine Annahme 
des Gutes dar. Die Annahme des beförderten Gutes erfolgt erst bei 
Öffnung der Wagen, S. 39. 

Haftung des Infrastrukturbetreibers gegenüber dem Beförderer 
(dem Eisenbahnverkehrsunternehmen) 
− Begriff des Betriebsunternehmers 
− Haftungsbefreiungsgrund „höhere Gewalt“ 

Wird bei einem Bahnunfall der Triebwagen eines 
Eisenbahnverkehrsunternehmens dadurch beschädigt, dass er auf 
einen auf den Schienen liegenden Stein auffährt, so haftet das für 
den Betrieb der Schienenstrecke verantwortliche 
Eisenbahninfrastrukturunternehmen für den Schaden 
grundsätzlich aufgrund der Gefährdungshaftung des § 1 Abs. 1 
Haftpflichtgesetz. Die Betriebgefahr des Eisenbahnfahrzeugs ist 
im Rahmen der nach § 13 Abs. 1 Satz 2 Haftpflichtgesetz alte 
Fassung (entsprechend § 13 Abs. 2 Haftpflichtgesetz neue 
Fassung) vorzunehmenden Abwägung zu berücksichtigen, S. 66. 

Haftung des Infrastrukturbetreibers gegenüber dem Beförderer 
(dem Eisenbahnverkehrsunternehmen) 
− Begriff des Betriebsunternehmers 

Der Infrastrukturbetreiber nach § 2 des Allgemeinen 
Eisenbahngesetzes ist nicht Betriebsunternehmer im Sinne des § 1 
des Haftpflichtgesetzes, S. 73. 

Haftungsbefreiungsgründe bei Transportschäden 
− Ausladen durch den Empfänger 

Die Bereitstellung der Wagen durch die Eisenbahn an das 
Umschlagunternehmen für die Durchführung von 
Rangiervorgängen im Hafenbereich (d. h. die Bereitstellung der 
Wagen auf dem Übergabegleis vor deren Rangieren zu den 
Hafengleisen) stellt weder eine Ablieferung noch eine Annahme 
des Gutes dar. Die Annahme des beförderten Gutes erfolgt erst bei 
Öffnung der Wagen, S. 39. 

Haftungsbefreiungsgründe bei Transportschäden 
− Verladung durch den Absender 

I. Die Bestimmungsbahn haftet für Verlust und 
Beschädigung des Gutes gemäß Artikel 36 § 1 in 
Verbindung mit Artikel 55 § 3 CIM, selbst wenn die 
Verladung gemäß Artikel 20 § 2 durch den Absender 
erfolgte.  

Die Verladung durch den Absender stellt nur eine 
„besondere Gefahr“ dar, die unter den Bedingungen der 
Artikel 36 § 3 und 37 § 2 zur Haftungsbefreiung der 
Eisenbahn führen kann.  

Insbesondere ist die Haftung der Eisenbahn nicht schon 
durch das Vorliegen einer der Gefahren, die in Artikel 36 
§ 3 aufgeführt sind, darunter auch die Vornahme der 
Verladung durch den Absender (Buchst. c) und d)), 
ausgeschlossen. 

Die Eisenbahn, die sich auf die Einrede dieser Gefahren 
beruft, muss außer dem Vorliegen der Gefahr beweisen, 
dass „nach den Umständen des Falles“ der Verlust oder 
die Beschädigung aus dieser Gefahr entstehen konnte. 

Wenn die Eisenbahn diese Elemente beweist – die 
Eignung der Gefahr, den Verlust oder die Beschädigung 
hervorzurufen – wird vermutet, dass der Verlust oder die 
Beschädigung aus dieser Gefahr entstanden sind (Art. 37 § 
2 CIM) – oder, mit anderen Worten, dass ein 
Zusammenhang zwischen der Gefahr und dem Verlust 
oder der Beschädigung besteht.  

Die vorstehende Vermutung ist nicht unwiderleglich. 
Folglich kann der Berechtigte sie durch einen 
Gegenbeweis widerlegen, wenn angenommen wird, dass 
der oben genannte Kausalzusammenhang fehlt.  

Die oben genannten Regeln gelten auch für das Entladen 
durch den Empfänger (Art. 36 § 3 Buchst. c) und Art. 37 § 
2 Abs. 1 und 2 CIM).  

II. Artikel 20 § 5 Abs. 2 CIM, der bestimmt, dass „der 
Absender im Frachtbrief die Anzahl und die Bezeichnung 
der Verschlüsse anzugeben hat“, schreibt keine bestimmte 
Form für den Beweis der Anzahl und die Bezeichnung der 
Verschlüsse vor.  

So wie für diese Angaben infolgedessen Artikel 394 § 2 
der Zivilprozessordnung, der die Beweiskraft regelt, nicht 
anzuwenden ist, so gilt um so weniger das Anbringen der 
Verschlüsse an den Wagen als ein Rechtsgeschäft, das den 
Bestimmungen über die Beweiskraft unterliegt.  

Falls im Frachtbrief keine Angaben eingetragen sind, dass 
Verschlüsse angebracht wurden, bildet der Beweis, dass 
sie angebracht wurden, nicht den Gegenbeweis für den 
Inhalt der Anordnung. 

III. Die Bestimmungsbahn haftet selbst dann, wenn sie den 
mit Verschlüssen versehenen Wagen mit dem Gut in 
Empfang genommen hat, aber auf Grund eines zweiten 
Frachtbriefes, der im Unterwegsbahnhof ausgestellt 
wurde, in dem die Umreihung des Zuges entsprechend 
dem Bestimmungsort der Wagen erfolgt ist, S. 20. 

Haftungsbefreiungsgründe bei Transportschäden 
− Verladung durch den Absender 

I. Die Eisenbahn haftet nach Artikel 36 § 1 CIM für Verlust 
und Beschädigung des Gutes in der Zeit von der Annahme 
des Gutes zur Beförderung bis zu seiner Ablieferung.  
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Diese Haftung wird nicht schon durch das bloße Vorliegen 
einer der in Artikel 36 § 3 genannten besonderen Gefahren 
ausgeschlossen, darunter das Verladen der Güter durch 
den Absender (Buchst. c) und d)). 

Artikel 37 § 2 CIM führt zu Gunsten der Eisenbahn die 
widerlegbare Vermutung ein, dass der Verlust oder die 
Beschädigung auf die besondere Gefahr zurückzuführen 
ist, auf die sich die Eisenbahn beruft.  

Die Eisenbahn haftet folglich, wenn der Berechtigte 
beweist, dass der Verlust oder die Beschädigung nicht aus 
der konkreten Gefahr entstanden ist, weil der 
Kausalzusammenhang zwischen der Gefahr und dem 
Verlust oder der Beschädigung fehlt.  

Der Beweis, dass im gegebenen Fall der konkrete Verlust 
nicht aus der oben genannten Gefahr entstanden ist, bildet 
auch den Beweis – der auf dem Anbringen der 
Verschlüsse beruht – dass der Verlust auf Diebstahl 
zurückzuführen ist.  

Die vorgenannten Regeln gelten auch für das Entladen der 
Güter durch den Empfänger (Art. 36 § 3 Buchst. c) und 
Art. 37 § 2 Abs. 1 und 2 CIM). 

II. Erfolgt das Verladen (rechtmäßig) durch den Absender, 
bilden die Angaben, die dieser im Frachtbrief bezüglich 
der Menge des Gutes oder der Zahl der Stücke eingetragen 
hat, keinen Beweis gegen die Eisenbahn.  

Eine Ausnahme gilt, wenn die Eisenbahn eine 
Nachprüfung der Menge oder der Stückzahl vorgenommen 
und dies im Frachtbrief bestätigt hat. 

Hat die Eisenbahn keine Nachprüfung vorgenommen, so 
kann der Berechtigte jedoch die Menge oder die Zahl der 
Stücke mit anderen Mitteln beweisen. 

(Hinsichtlich all des voranstehend Gesagten s. Art. 11 § 5 
Abs. 1 CIM). 

Wie sich aus Artikel 11 §§ 3 und 4 CIM ergibt, ist der 
Frachtbrief hinsichtlich des Inhaltes der Sendung 
jedenfalls nicht ein konstitutives Element, sondern ein 
Beweisstück.  

Folglich ist es nicht ausgeschlossen, mit anderen Mitteln 
den Beweis sowohl für die Angaben zu erbringen, die im 
Frachtbrief nicht eingetragen oder fehlerhaft eingetragen 
wurden, als auch für die Richtigkeit der Angaben, die sich 
im Frachtbrief finden. 

III. Die Bestimmungsbahn haftet (auf Grund von Art. 35 § 2 
und 55 § 3 CIM) ferner auch dann, wenn zwei 
Frachtbriefe für zwei verschiedene Abschnitte der 
Beförderungsstrecke ausgestellt wurden, vorausgesetzt 
dass die Beförderung in Übereinstimmung mit der 
diesbezüglichen Eintragung im ersten Frachtbrief mit 
demselben Wagen durchgeführt wurde, ohne dass eine 
Übernahme durch den Empfänger und eine Umladung 
erfolgte. 

IV. Die Verantwortung für die Sicherung des Gutes während 
der Beförderung obliegt ausschließlich der Eisenbahn. 

Der Absender ist nicht verpflichtet – und nicht berechtigt 
– die Türen des Wagens mit seinen eigenen Schlössern zu 
sichern. Folglich kann er auch nicht als mitverantwortlich 
für den Verlust des Gutes angesehen werden. 

V. Zur Geltendmachung des Anspruches auf Entschädigung 
für den Verlust des Gutes ist der Empfänger berechtigt, 
vorausgesetzt er hat das Gut angenommen (Art. 54 § 3 
Buchst. b), Ziff. 2 CIM). 

Der Berechtigte kann den Anspruch auf Entschädigung 
(auch) gegen die Bestimmungsbahn geltend machen (Art. 
55 § 3 CIM), S. 21. 

Verlust 
− teilweiser 

Zu den “sonstigen“ aus Anlass der Beförderung des verlorenen 
Gutes“ entstandenen Kosten (Beträgen) im Sinne von Artikel 23 
Abs. 4 CMR und Artikel 40 § 3 CIM zählen nur solche 
Aufwendungen, die bei vertragsgemäßer Beförderung 
gleichermaßen entstanden wären und zum Wert des Gutes am 
Bestimmungsort beigetragen hätten, die also nicht 
schadensbedingt entstanden sind, S. 16. 

Verlust 
− teilweiser 

I. Die Bestimmungsbahn haftet für Verlust und 
Beschädigung des Gutes gemäß Artikel 36 § 1 in 
Verbindung mit Artikel 55 § 3 CIM, selbst wenn die 
Verladung gemäß Artikel 20 § 2 durch den Absender 
erfolgte.  

Die Verladung durch den Absender stellt nur eine 
„besondere Gefahr“ dar, die unter den Bedingungen der 
Artikel 36 § 3 und 37 § 2 zur Haftungsbefreiung der 
Eisenbahn führen kann.  

Insbesondere ist die Haftung der Eisenbahn nicht schon 
durch das Vorliegen einer der Gefahren, die in Artikel 36 
§ 3 aufgeführt sind, darunter auch die Vornahme der 
Verladung durch den Absender (Buchst. c) und d)), 
ausgeschlossen. 

Die Eisenbahn, die sich auf die Einrede dieser Gefahren 
beruft, muss außer dem Vorliegen der Gefahr beweisen, 
dass „nach den Umständen des Falles“ der Verlust oder 
die Beschädigung aus dieser Gefahr entstehen konnte. 

Wenn die Eisenbahn diese Elemente beweist – die 
Eignung der Gefahr, den Verlust oder die Beschädigung 
hervorzurufen – wird vermutet, dass der Verlust oder die 
Beschädigung aus dieser Gefahr entstanden sind (Art. 37 § 
2 CIM) – oder, mit anderen Worten, dass ein 
Zusammenhang zwischen der Gefahr und dem Verlust 
oder der Beschädigung besteht.  

Die vorstehende Vermutung ist nicht unwiderleglich. 
Folglich kann der Berechtigte sie durch einen 
Gegenbeweis widerlegen, wenn angenommen wird, dass 
der oben genannte Kausalzusammenhang fehlt.  

Die oben genannten Regeln gelten auch für das Entladen 
durch den Empfänger (Art. 36 § 3 Buchst. c) und Art. 37 § 
2 Abs. 1 und 2 CIM).  

II. Artikel 20 § 5 Abs. 2 CIM, der bestimmt, dass „der 
Absender im Frachtbrief die Anzahl und die Bezeichnung 
der Verschlüsse anzugeben hat“, schreibt keine bestimmte 
Form für den Beweis der Anzahl und die Bezeichnung der 
Verschlüsse vor.  

So wie für diese Angaben infolgedessen Artikel 394 § 2 
der Zivilprozessordnung, der die Beweiskraft regelt, nicht 
anzuwenden ist, so gilt um so weniger das Anbringen der 
Verschlüsse an den Wagen als ein Rechtsgeschäft, das den 
Bestimmungen über die Beweiskraft unterliegt.  

Falls im Frachtbrief keine Angaben eingetragen sind, dass 
Verschlüsse angebracht wurden, bildet der Beweis, dass 
sie angebracht wurden, nicht den Gegenbeweis für den 
Inhalt der Anordnung. 
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III. Die Bestimmungsbahn haftet selbst dann, wenn sie den 
mit Verschlüssen versehenen Wagen mit dem Gut in 
Empfang genommen hat, aber auf Grund eines zweiten 
Frachtbriefes, der im Unterwegsbahnhof ausgestellt 
wurde, in dem die Umreihung des Zuges entsprechend 
dem Bestimmungsort der Wagen erfolgt ist, S. 20. 

Verlust 
− teilweiser 

I. Die Eisenbahn haftet nach Artikel 36 § 1 CIM für Verlust 
und Beschädigung des Gutes in der Zeit von der Annahme 
des Gutes zur Beförderung bis zu seiner Ablieferung.  

Diese Haftung wird nicht schon durch das bloße Vorliegen 
einer der in Artikel 36 § 3 genannten besonderen Gefahren 
ausgeschlossen, darunter das Verladen der Güter durch 
den Absender (Buchst. c) und d)). 

Artikel 37 § 2 CIM führt zu Gunsten der Eisenbahn die 
widerlegbare Vermutung ein, dass der Verlust oder die 
Beschädigung auf die besondere Gefahr zurückzuführen 
ist, auf die sich die Eisenbahn beruft.  

Die Eisenbahn haftet folglich, wenn der Berechtigte 
beweist, dass der Verlust oder die Beschädigung nicht aus 
der konkreten Gefahr entstanden ist, weil der 
Kausalzusammenhang zwischen der Gefahr und dem 
Verlust oder der Beschädigung fehlt.  

Der Beweis, dass im gegebenen Fall der konkrete Verlust 
nicht aus der oben genannten Gefahr entstanden ist, bildet 
auch den Beweis – der auf dem Anbringen der 
Verschlüsse beruht – dass der Verlust auf Diebstahl 
zurückzuführen ist.  

Die vorgenannten Regeln gelten auch für das Entladen der 
Güter durch den Empfänger (Art. 36 § 3 Buchst. c) und 
Art. 37 § 2 Abs. 1 und 2 CIM). 

II. Erfolgt das Verladen (rechtmäßig) durch den Absender, 
bilden die Angaben, die dieser im Frachtbrief bezüglich 
der Menge des Gutes oder der Zahl der Stücke eingetragen 
hat, keinen Beweis gegen die Eisenbahn.  

Eine Ausnahme gilt, wenn die Eisenbahn eine 
Nachprüfung der Menge oder der Stückzahl vorgenommen 
und dies im Frachtbrief bestätigt hat. 

Hat die Eisenbahn keine Nachprüfung vorgenommen, so 
kann der Berechtigte jedoch die Menge oder die Zahl der 
Stücke mit anderen Mitteln beweisen. 

(Hinsichtlich all des voranstehend Gesagten s. Art. 11 § 5 
Abs. 1 CIM). 

Wie sich aus Artikel 11 §§ 3 und 4 CIM ergibt, ist der 
Frachtbrief hinsichtlich des Inhaltes der Sendung 
jedenfalls nicht ein konstitutives Element, sondern ein 
Beweisstück.  

Folglich ist es nicht ausgeschlossen, mit anderen Mitteln 
den Beweis sowohl für die Angaben zu erbringen, die im 
Frachtbrief nicht eingetragen oder fehlerhaft eingetragen 
wurden, als auch für die Richtigkeit der Angaben, die sich 
im Frachtbrief finden. 

III. Die Bestimmungsbahn haftet (auf Grund von Art. 35 § 2 
und 55 § 3 CIM) ferner auch dann, wenn zwei 
Frachtbriefe für zwei verschiedene Abschnitte der 
Beförderungsstrecke ausgestellt wurden, vorausgesetzt 
dass die Beförderung in Übereinstimmung mit der 
diesbezüglichen Eintragung im ersten Frachtbrief mit 
demselben Wagen durchgeführt wurde, ohne dass eine 

Übernahme durch den Empfänger und eine Umladung 
erfolgte. 

IV. Die Verantwortung für die Sicherung des Gutes während 
der Beförderung obliegt ausschließlich der Eisenbahn. 

Der Absender ist nicht verpflichtet – und nicht berechtigt 
– die Türen des Wagens mit seinen eigenen Schlössern zu 
sichern. Folglich kann er auch nicht als mitverantwortlich 
für den Verlust des Gutes angesehen werden. 

V. Zur Geltendmachung des Anspruches auf Entschädigung 
für den Verlust des Gutes ist der Empfänger berechtigt, 
vorausgesetzt er hat das Gut angenommen (Art. 54 § 3 
Buchst. b), Ziff. 2 CIM). 

Der Berechtigte kann den Anspruch auf Entschädigung 
(auch) gegen die Bestimmungsbahn geltend machen (Art. 
55 § 3 CIM), S. 21. 

c) Übersicht der Urteile, nach Staaten und Gerichten 
geordnet 

 
 Datum oder Nr. Seite 

Deutschland 
  

Bundesgerichtshof 26.06.2003 16 
Bundesgerichtshof 17.02.2004 66 
Oberlandesgericht Nürnberg 23.12.2003 73 

Frankreich 
  

Cour d’Appel de Paris 03.07.2002 39 

Griechenland 
  

Berufungsgericht Athen 26.02.2003 20 
Berufungsgericht Athen 28.02.2003 21 

 

Sonstige Informationen 

MAPS Seminar 2004 – zum Thema „Rolle des Eisenbahn-
transportes in der Volkswirtschaft“ – Tunis, 25./26.3.2004 – S. 23 

„Balkanreisen“ 
Besuche des Generaldirektors in Serbien und Montenegro/ 
Belgrad, Bulgarien/Sofia, Rumänien/Bukarest sowie Kroatien/ 
Zagreb – 10.–14.5.2004 und 25./26.5.2004 – S. 44 

Internationale Eisenbahn-Kongressvereinigung 
(AICCF) 
Ljubljana (Slowenien), 27./28.5.2004, S. 45 

Slowakische Bahnen, Jahreskonferenz für Groß-
kunden 
Štrbské Pleso, 8.-10.11.2004, S. 116 

UIC-CIT-OSShD-Seminar 
Paris, 1./2.12.2004, S. 116 
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